
Ablauf der Feuerungskontrolle
Die erste Abgasmessung bei einer 
neuen Anlage soll innert drei, späte-
stens aber nach zwölf Monaten 
erfolgen und ist danach alle zwei 
Jahre zu wiederholen. 
Die Aufforderung für die Abgasmes-
sung erfolgt Anfang Januar an den 
Anlagebetreiber. Dieser beauftragt 
eine Fachfirma gemäss der Liste auf 
der Rückseite. Eingabetermin für die 
Messresultate ist jeweils der 
31. Dezember.
Auf Wunsch kann die Aufforderung 
direkt einer Fachfirma zugestellt 
werden, wenn die Messung im 
Rahmen eines Service-Abonnements 
erfolgt oder immer durch den selben 
Feuerungskontrolleur ausgeführt 
wird.

Kosten
Die Verwaltungskosten pro Anlage 
betragen gemäss städtischem 
Gebührentarif CHF 30.00 (inkl. 
MwSt). Diese werden dem Anlage-
betreiber durch die Fachfirma zusam-
men mit dem Aufwand für die Mes-
sung in Rechnung gestellt.

Luftreinhalte-Verordnung
Seit dem 1. Januar 2005 ist die Ände-
rung der Luftreinhalte-Verordnung in 
Kraft. Für viele Anlagen gilt ein stren-
gerer Grenzwert für den Wirkungs-
grad, zudem werden alle Anlagen auf 
den Grenzwert für die Stickoxide 
überprüft. Anlagen, die diesen neuen 
Anforderungen nicht genügen,  
müssen innert 6 –10 Jahren saniert 
werden.

Heizungserneuerung
Eine frühzeitige und sorgfältige
Planung lohnt sich. Auf unserer
Homepage finden Sie zwei
Ratgeber, welche Entscheidungs 
hilfen bei der Heizungserneuerung 
und einen Überblick über herkömm-
liche und alternative Systeme bieten.

Energieberatung
Mit dem deutlichen Ja des St.Galler 
Stimmvolks zum Energiekonzept 
2050 stehen wir vor wichtigen Wei-
chenstellungen bei der zukünftigen 
Wärmeversorgung.
Wir bieten in unserem Kunden- 
zentrum an der Vadianstrasse 8 
jeweils nachmittags eine kostenlose 
Energieberatung auch für Heizungs-
erneuerungen an. Wir freuen uns 
über Ihren Besuch.

Wir beraten Sie gerne am Telefon 
unter 071 224 56 19.

Die regelmässige Kontrolle von Öl- und Gasheizungen ist ein wichtiger Beitrag 

für eine gute Luftqualität in der Stadt. Wer mit einer gut gewarteten Anlage 

heizt, vermeidet Luftverunreinigungen und spart erheblich bei den Heizkosten. 

Amt für Umwelt und Energie, Vadianstrasse 6, 9001 St.Gallen, Telefon 071 224 56 19
umwelt.energie@stadt.sg.ch, www.umwelt.stadt.sg.ch
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